Regierungspräsidium Stuttgart

AZ.: 46-3846/LB/Pattonville

-Luftfahrtbehörde-

Ruppmannstr. 21

70565 Stuttgart

Änderungsgenehmigungsverfahren für den Sonderlandeplatz Pattonville

AZ.: 46-3846/LB/Pattonville Einwendungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Flugbetriebsgemeinschaft Pattonville e.V. hat beim Regierungspräsidium Stuttgart eine Änderung der erteilten Genehmigung zum Betrieb eines Sonderlandeplatzes vom 16.07.2003 beantragt. Danach soll

a.  die bis 31.12.2008 befristete in eine unbefristete Genehmigung geändert und 

b.  die Genehmigung zur Nutzung des Sonderlandeplatzes durch Drehflügler erteilt werden. Gegen diese beiden Anträge erhebe ich nachfolgende Einwendungen.

1. 2003 wurde die befristete Genehmigung u.a. erteilt, weil die Bebauung des „Wohnungsbauschwerpunktes“ noch nicht abgeschlossen war. Auch 2008 ist der Ausbau noch in Umsetzung und keineswegs abgeschlossen. Derzeit wird der Bauabschnitt fünf realisiert. Er sieht Wohnbebauung bis zur L 1144 vor. Durch diese Bebauung werden die Beeinträchtigungen für die angrenzende Bevölkerung durch den Flugbetrieb auch in bisherigem Umfang bereits deutlich höher auf Grund der räumlichen Nähe. 

2. Durch diverse Aktivitäten (Nichteinhalten der vorgeschriebenen Flugbahnen,  Schaufliegen und Hubschrauberflüge bei Flugfesten und an Wochenenden) auf  dem Sonderlandeplatz kommt es bereits jetzt zu übermäßigen Lärmbelästigungen und Luftverschmutzungen und daraus folgernd zu unzumutbaren gesundheitlichen Belastungen für mich, meine Familie und die anderen in der Nähe zum Flugplatz wohnenden Menschen. 


3. Die jetzigen Flugaktivitäten können auf Grund der immer geringer werdenden Distanz zur Wohnbebauung auf keinen Fall ausgeweitet werden. Die von der Flugbetriebsgemeinschaft in einer Informationsveranstaltung am 26.07.2008 in Aussicht gestellte Begrenzung der Aktivitäten auf  die bisherigen Genehmigungen, die gesicherte Einhaltung der Flugrichtungen und die Umstellung auf Fluggeräte mit weniger Lärm und Kraftstoffverbrauch gibt Anlass zur Hoffnung, dass der jetzige Flugsportbetrieb und die daraus erwachsenden Belastungen für die angrenzende Bevölkerung  ein vertretbares Maß erreichen können. Konkret überprüft werden kann dies jedoch erst nach Abschluss aller Wohnungsbaumaßnahmen. Bis zu diesem Zeitpunkt können Genehmigungen höchstens befristet erteilt werden. Nur so kann gesichert werden, dass evtl. erforderliche Einschränkungen zu einem späteren Zeitpunkt noch umgesetzt werden können. 


4. Nun wird die Stationierung eines Rettungshubschraubers mit  2400  Flugbewegungen (Schätzungen) pro Jahr beantragt. Damit werden die jetzigen Flugbewegungen von jährliche 2 500 fast verdoppelt. Der Fluglärm wird vervielfacht.  Dies ist nicht zu verantworten in Bezug auf das im Bau befindliche Gebiet Bauabschnitt V und die bereits in Pattonville lebende Bevölkerung. 

5. Ein Drehflügler überschreitet nach Feststellung des Verbandes „Region Stuttgart“ und den Berechnungen der Schallimmissionsprognose die Grenzwerte der Lärmentwicklung während der Nachtstunden im gesamten Bereich des Wohngebietes Pattonville in erheblichem Maße. Somit ist unbestreitbar, dass Nachtbetrieb auf keinen Fall möglich ist.

6. Der geplante Bau der DRF-Station für einen Drehflügler (Rettungshubschrauber) mit Tankstelle, Landeplatzbefeuerung, belastbarer Befestigung erforderlicher  Verkehrsflächen und die Erschließung zur Straße  direkt neben dem Hangar-Bestand unmittelbar an der L 1144 ist weniger als 100 Meter vom geplanten Wohngebiet Pattonville entfernt und kann an dieser Stelle nicht genehmigt werden. 
Üblich sind Standorte für solche Drehflügler (Rettungshubschrauber) in Industriegebieten.  


7. Einzig akzeptierbare Lösung ist eine weitere befristete Genehmigung mit maximal der bisherigen Anzahl von Landungen. Voraussetzung hierfür wäre jedoch, dass die von der Flugbetriebsgemeinschaft in Aussicht gestellte Entwicklung offensiv umgesetzt wird und somit die Beeinträchtigungen der Bürgerinnen und Bürger  in Pattonville (ca dreifacher Anteil von Kindern und Jugendlichen in Relation zu anderen Wohnquartieren) nicht weiter zunehmen. 

Ich hoffe und erwarte, dass das Regierungspräsidium die berechtigten Belange  der Bevölkerung in Pattonville gebührend berücksichtigt und über den gestellten Antrag der Flugbetriebsgemeinschaft im Sinne der vorgetragenen Einwendungen entscheidet. 


Freundliche Grüsse 

